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«Der Tod ist nicht zu Gast, er lebt mit uns»
Wo und wie verbringen Sterbende ihre letzten Tage? Ein Einblick ins Ende zum Anlass des Feiertags der Verstorbenen.

MiriamAbt

Im Backsteinhaus am Gasshof-
Kreisel mitten in Littau sind Le-
ben und Tod aussergewöhnlich
nahe beieinander. Auch, wenn
auf den ersten Blick nichts
darauf hinweist. Das Hospiz
Zentralschweiz wirkt wie eine
grosse Stube: Es ist ruhig, von
Leid keine Spur. Das viele Holz
lässt die Räumlichkeiten heime-
lig aussehen – obwohl die stilvol-
le Einrichtung eher an eine
Grossstadt als an ein peripheres
Luzerner Quartier erinnert.

Die Bewohnenden der zwölf
Zimmer haben die unterschied-
lichsten Hintergründe. Sie sind
jung oder alt, von der Zentral-
schweiz oder ausserhalb, haben
Krebs bis hin zu einem Nerven-
leiden. «Das Leben hat seine
eigene Gesetzmässigkeit», wie
es Sibylle Jean-Petit-Matile aus-
drückt. Sie ist die Hospiz-Ärztin
und Mitglied der Geschäftslei-
tung. Was ihre Patientinnen und
Patienten gemeinsam haben, ist
ein absehbares Lebensende: Im
Schnitt leben sie während drei
Wochen im Hospiz, ehe sie ver-
sterben. Der bisher kürzeste
Aufenthalt dauerte 15 Minuten,
der längste zehn Monate.

«Hier ist der Tod nicht zu
Gast, er lebt mit uns», sagt Jean-
Petit-Matile. Allein im vergange-
nen Jahr haben sie und ihr Team
156 Personen begleitet, wö-
chentlich kam es entsprechend
zu etwa drei Todesfällen. Für sie
sei das nicht belastend, gestor-
ben werde ja auch «draussen»,
so die Ärztin. Sie betont mehr-
mals, dass es sich bei der Ein-
richtung nicht um ein «Sterbe-
hospiz» handelt. Hier werde ge-
lebt bis zum Ende.

«Alles,wasLeid lindert,
ist letztlichpalliativ»
Das Hospiz Zentralschweiz bie-
tet spezialisierte Palliative Care
an: ein nicht 1:1 übersetzbarer
Begriff, der neben der Pflege
auch etwa Medizin oder Seelsor-
ge beinhaltet. «Alles, was Leid
lindert, ist letztlich palliativ», er-
klärt Jean-Petit-Matile. Der Fo-
kus liegt darauf, bis zum Tod
eine möglichst hohe Lebensqua-
lität zu erhalten – denn bei den
Patientinnen und Patienten im
Hospiz ist es nicht mehr mög-
lich, die Erkrankung zu heilen.
«Das bedeutet aber nicht, dass
wir einfach nichts mehr ma-
chen.»DieMöglichkeitenunter-
scheiden sich laut Jean-Petit-
Matile nicht von jenen in einem
Akutspital.

Über eine Palliativabteilung
verfügen auch etwa das Luzer-
ner Kantonsspital (Luks) sowie
zahlreiche Alters- und Pflege-
zentren im Kanton. Seit Anfang
Jahr besteht ausserdem im ge-
samten Kanton ein mobiler
Dienst für palliative Betreuung:
Im Rahmen des Projekts «Pal-
liativ Plus» unterstützen Fach-
personen die lokalen Spitex-
Dienste bei der Begleitung von
Schwerkranken.

UnterUmständen ist
Sterbehilfeausgeschlossen
Palliative Care beinhaltet weder
lebensverlängernde noch le-
bensverkürzende Massnahmen.

Letzteres bedeutet im Fall des
Hospizes Zentralschweiz, dass
sogenannte Suizidbeihilfe durch
Organisationen wie Exit in den
eigenen Räumlichkeiten nicht
zugelassen ist.

Laut Jean-Petit-Matile han-
delt es sich dabei um einen Kon-
sens des Dachverbands Hospize
Schweiz, dem auch jenes der
Zentralschweiz angehört. Eben-
falls eine Rolle spielen würden
die Werte der beiden Landeskir-
chen, die das Hospiz stark unter-
stützen. Diese lehnen Sterbehil-
fe grundsätzlich ab. «Aber wenn
eine betroffene Person diese
Entscheidung getroffen hat, be-
gleiten wir sie durch den Pro-
zess – da spricht für uns nichts
dagegen», sagt Jean-Petit-Mati-
le. Jedoch finde der assistierte
Suizid dann im Zuhause der Pa-
tientin oder des Patienten statt.

Im Luks gilt das gleiche Ver-
bot, das auf einer Weisung des
internen Ethik-Forums gründet.
«Das Luks ist ein Ort, an dem
die Heilung und Genesung der
Patientinnen und Patienten im
Zentrum steht», erklärt Me-
diensprecher Markus von Rotz.
Die Regelung werde regelmäs-
sig überprüft, zudem stehe das
Spital im Austausch mit den
kantonalen Behörden.

Das Luks erhält laut von
Rotz unregelmässig Anfragen
von Patientinnen und Patienten
betreffend Suizidbeihilfe, es sei
weder eine Zu- noch eine Ab-
nahme festzustellen.

Insgesamt istdieAnzahlanFrei-
todbegleitungen in den vergan-
genen Jahren jedoch gestiegen:
2022 entschieden sich im Kan-
ton Luzern 49 Menschen dafür,
mittelsExit zusterben– fünf Jah-
re zuvor waren es deren 31. Die-
se Tendenz zeigt sich laut Anga-
ben der Organisation in der ge-
samten Deutschschweiz sowie
im Tessin. Die meisten Begleite-
ten sterben in privaten Räum-
lichkeiten, ein knappes Fünftel
in Alters- und Pflegeheimen.

Eine weitere umstrittene
Methode des selbstbestimmten
Sterbens ist das sogenannte
Sterbefasten. Darunter zu ver-
stehen ist der freiwillige Ver-
zicht auf Nahrung und Flüssig-
keit (FVNF), wofür sich betrof-

fene Kranke entscheiden, um
den Zeitpunkt des Todes
schneller herbeizuführen. Im
Luks regelt ebenfalls eine Wei-
sung des Ethik-Forums den
Umgang damit: «Grundsätzlich
haben Patientinnen und Patien-
ten aufgrund ihres Anspruchs
auf Patienten-Autonomie wäh-
rend einer bereits bestehenden
Hospitalisation das Recht, auf
Nahrung und Flüssigkeit zu ver-
zichten und dürfen nicht gegen
ihren Willen ernährt werden»,
so von Rotz.

Anfragen bezüglich FVNF
seien im Luks extrem selten.
Anders dürfte es in Pflegehei-
men sein: Eine Studie der Zür-
cher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften besagt,

dass 1,7 Prozent der Todesfälle
in Alters- und Pflegeheimen der
Schweiz auf FVNF zurückzu-
führen sind. Dies jedoch vor
dem Hintergrund, dass nur etwa
ein Viertel der Fälle auch tat-
sächlich von den Betroffenen als
solche deklariert werden. Zu-
dem hätten zwei Drittel der an
der Befragung teilnehmenden
Heime dieses Thema als «äus-
serst relevant in der täglichen
Arbeit» bezeichnet.

AndreasStalder
begleitet Sterbende
«Selbstbestimmtes Sterben
wird mehr und mehr zu einem
Thema, das sich in die Alters-
zentren schleicht», sagt auch
Seelsorger Andreas Stalder vom
Alterszentrum Viva Luzern
Eichhof – «dazu müssen noch
Strategien entwickelt werden.»
Er verfolgt neben seiner Haupt-
tätigkeit zwei kleine Pensen als
Seelsorger in der Pfarrei St. Paul
der Stadt Luzern sowie als Fach-
bereichsleiter Alter des städti-
schen Pastoralraums.

Mit dem Tod ist Stalder täg-
lich konfrontiert, «sei es in Ge-
sprächen, aber auch in konkre-
ten Todesfällen». Seine Aufgabe
liegt in erster Linie in Besuchen
von älteren Menschen oder Per-
sonen, die auf der Palliativabtei-
lung sind. Auch etwa Trauerge-
spräche mit Angehörigen, Seg-
nungsrituale oder Beerdigungen
sind Bestandteile seiner Arbeit.
Man kenne ihn als «den mit der

Gitarre», der viel mit seinen
Klientinnen und Klienten singt.

«Auch das Thema Exit darf
in Seelsorgegesprächen Platz
haben, unabhängig von meiner
eigenen ethischen Ansicht»,
sagt Stalder. Dabei sei es ihm
wichtig, herauszufinden, was
die effektiven Beweggründe da-
hinter sind. So würden bei ihm
«die Alarmglocken klingen»
wenn ihm etwa eine Person er-
zähle, sie wolle niemandem zur
Last fallen. «Das ist meines Er-
achtens kein guter Grund, um
aus dem Leben zu gehen. Jedes
Leben verdient eine grosse
Wertschätzung.»

Die Begleitung von Bewoh-
nenden durch eine Sterbehilfe-
organisation ist in den Räum-
lichkeiten von Viva Luzern
möglich, sofern definierte
Schutzbestimmungen einge-
halten werden. Stalder verweist
mit Nachdruck auf ein würde-
volles Sterben innerhalb einer
palliativen Begleitung, wie dies
auch im Eichhof möglich ist.

«Loszulassen, ist immer
wiederherausfordernd»
Bei einem eigentlichen Suizid
war der Seelsorger noch nie da-
bei, hat aber bereits Menschen
bis zum selbst gewählten Tod
begleitet. «In jeder Entschei-
dung liegt eine individuelle Le-
bensgeschichte, über die ich
nicht urteilen will», sagt er und
erzählt von einer Geste des ver-
storbenen Luzerner Strassen-
künstlers Emil Manser, die er
damit verbindet. Manser nahm
sich 2004 mit einem Sprung in
die Reuss das Leben. «Krebs!
Wählte Abkürzung in den Him-
mel», lautete seine Abschieds-
botschaft in Form eines für ihn
typischen Kartonplakats. «Ohne
sein Vorgehen zu werten, finde
ich diesen Spruch sehr aussage-
kräftig», sagt Stalder.

Unabhängig von der Art und
Weise, wie die von Stalder be-
gleiteten Menschen sterben:
«Es ist immer wieder eine neue
Herausforderung, loszulassen.»
Was ihm den Prozess erleichte-
re, sei «die Zuversicht, dass uns
alle verstorbenen Menschen vo-
rausgehen – an den Ort, wo wir
auch einmal hinreisen werden».

In Begegnungen mit Stalder
würden viele gerne über das
Sterben diskutieren und ganz
generell sei der Tod unter den
Begleiteten kein Tabuthema.
Gerne hätten wir ebenfalls mit
einer betroffenen Person über
ihre Einstellung zum Tod ge-
sprochen. Ein Patient des Hos-
pizes hat sich für ein Gespräch
zur Verfügung gestellt, war je-
doch am Tag des Besuchs dazu
nicht mehr in der Lage.

«Gerade im hohen Alter ist
das Bewusstsein gestärkt, dass
jeder Tag ein Geschenk ist und
eine Dankbarkeit verdient»,
stellt Stalder fest. Das sei eine
Weisheit, die er der Allgemein-
heit mit auf den Weg geben
möchte. Jean-Petit-Matile fasst
es ähnlich zusammen: «Wir be-
handeln den Tod in der Gesell-
schaft so, also würde er nieman-
den etwas angehen. Dabei ist er
der grösste Unterstützer, um die
Kostbarkeit des Lebens zu er-
kennen.»

Links: Hospiz-Ärztin Sibylle Jean-Petit-Matile in den Räumlichkeiten des Hospizes Zentralschweiz. Rechts: Andreas Stalder ist Seelsorger
im Alterszentrum Viva Luzern Eichhof. Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 26. 10. 2023), Pius Amrein (Luzern, 30. 10. 2023)

Freitodbegleitung ist imKanton Luzern nicht geregelt

Eine Regelung auf Kantonsebe-
ne zumUmgangmit assistiertem
Suizid in Pflegeheimen und Spi-
tälern gibt es in Luzern nicht.
Laut demGesundheits- und So-
zialdepartement ist es den Insti-
tutionen selber überlassen, ob
sie Sterbehilfeorganisationen
den Zutritt gewährenwollen. Die
Alters- und Pflegeheime stützen
sich auf ein Grundlagenpapier
von Curaviva Schweiz. Dieses
besagt, dass die Institutionen
nicht verpflichtet werden kön-
nen, begleitete Suizide in den

eigenen Räumlichkeiten zuzu-
lassen. Die Möglichkeit soll je-
doch bestehen, wenn die Betrof-
fenen neben der Institution kei-
nen weiteren Lebensort haben.

Als bisher einziger Zentral-
schweizer Kanton hat sich Nid-
walden kürzlich für eine kantons-
weite Weisung ausgesprochen:
das Recht auf Sterbehilfe in Al-
ters- undPflegeheimensoll künf-
tig imGesundheitsgesetz veran-
kertwerden.Der Landrat hat letz-
te Woche eine entsprechende
Motion angenommen. (abt)


